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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Esther und Usteri
Mitgliedern der zesezzebeuden Räthe der helvetischen Republik.

Band II- I.IX. Luzern, 2z. Januar i>5y.

Gesezgebttn g.

Grosser Rath, 26. December.
(Fortsetzung.)

Desloes ist zwar überzeugt von der Nothwendig
keit einer Sicherheitsmaasregel zumSchuz der Beamten
und der Patrioten; allein dieses vorgeschlagene Gese;

wird eine Menge unschuldiger Bürger in Unruhe und

Gefahr bringen; denn der Unzufriednen sind mancher-

ley, die ei. en bcdauren die alte Ordnung der Dinge,
die andern sind unzufrieden, daß sie sich in der Revo-
Union nicht bereichern konnten; diese leztere Kiasie ist

durch diesen Gesetzesvorsch'ag nicht nur nicht abgc-

fchrckt, sondern selbst begünstigt, weil sie nur in neuen

Unordnungen, Hoffnung für ihre Absichten sehen, und
keine Abschreckung darum finden kann, daß die ganzen
Gemeinden den, einzelnen Beamten oder Patrioten zu-
gefugten Schaden ersetzen sollen, da nun aber eiu Ge-
's; allgemein wirksam sein soll, so fodcrt er Rukwe sung

an die Commission - um wenigstens den lg § abzuau-
dem und so zu bestimmen, daß auch der Arme iu der

Sorge fur die Ruhe eimgcrmaassen sein Intresse finde.

Secretan fodert ZZwcise Behandlung des Gut-
achtens, welche angenommen wird: §. 1. wird unser-
ändert angenommen.

K 2. Carrard fühlt die Nothwendigkeit durch

strenge Maasregelu die Unordnungen zu verhüten,
welchs das Direktorium anzeigte, und also auch das

Bedürfniß die Güter der öffentlichen Beamten mSchuz
zu nehmen; allein die von der Commi.sion vorge-
schlagnen Mittel gefallen ihm nicht: ss giebt heilige

nes Verbrechens zu straffen, und diesem Grund,aZ geyt
der Commiisionaluorschlag gerade zu entgegen: aber
noch mehr; die vorge schlag ne Maasregcl würde ihren
Zwek durchaus nicht erreichen, denn der Boshafte mutz

durch strenge Strasse abgefthrekc werden, und hier
würde derselbe nur dur>b eine ganz geringe, und wenn
er arm ist, selbst ohne seinen geringsten Schaden, leme

bösen Absichten ausführen können! Zudem wo sind die

Beamten die zum Schaden ihrer ganzen Gemeinden von
einem solchen Mffez Gebrauch macheu wollten, wo die,
die den verdienten Haß ihrer Gemeinden durch eine
Benutzung dieses Gesetzes auf sich laden wollten? —
Ich verwerft also das Gutachten, und fodere Zuruft
Weisung desselben an die Commission. Wyder folgt
Carrards Antrag. Broye ist in Rükstcht der Einlei-
rung mit der Commission einig, nicht aber in Rüksicht
des Gesetzes selbst, er will daher, daß die Gemeinden
nur sur dieftnigen Beschädigungen verantwortlich sein,
die sie zu hindern IM Stand gewesen wären. Ander-
Verwerth stimmt ganz Carrard bey. Gmür findet
dieses Gesez unnüz, denn er denkt, nicht nur die Güter
der Beamten sollen beschützt werden, sondern die aller
Burger-'zudem würde durch dieses Gesez, der Böswillige,
der meist nichts zu vcrlichren hat, eher begünstigt als
abgeschrekt: er glaubt endlich es sey weit besser keine
gesezliche Strafen hierüber zu bestimmen, um dem Rich-
ter die Freiheit zu lassen nach dpi» Umstanden einer jeden
Beschädigung nach seinem Gewissen die Straft zu be-
siimmeu. Egg von Elliken stimmt Carrard bey.

Pellegrini bezeugt, daß es wahr ist, daß der
Unschuldige nicht fur den Schuldigen gestraft werden
soll, und daß es besser ist, das Verbrechen ungestraft
zu lassen, als den Unschuldigen zu strafen; allein im
gegenwärtige : Augenbiik müssen wir die Sache mehr
im Grossea betrachten, und die ganze Republik dabei
im Auge haben, und diesem Gesichtspunkt zufolge muß
sas Gut der Beamten unter besondern Schu; genom-
men werden, und durch das vorgeschlague Gesez soll
nicht Mgcntlich das Verbrechen bestrast, sondern ver-
hütet werden, den warum stehen die Beamten gegen-
wartig in Gefahr beschädigt zu werden? weil man
ihnen Schaden zufügen will, um sie von strenger Er-
fullung ihrer Pflicht abzuschrecken; weiß man aber,
daß ihnen der Schaden durch Gemeinden ersezt wer-
den muß, so fallt der Grund zur Beschädigung,^ und

also das Verbrechen ftlb k weg: aus diesem Grund
stimmt er zur Annahme des Gutachtens.

Butler folgt Carrar n Secretan ist auch über-

zeugt, daß wann einst die Rcpuvlik ruhig sein wird,
niemand ein solches Gesez vorschlage!» werde; allein



wir müßen Gesetze machen, die dem gegenwärtigen
Zustand der Republik angemessen sind, dem Zustand,
wo noch allerley Feinde in ihr vorhanden sind: zudem
lud das Direktorium bestimmt zu diesem Gesez ein,
und laßt uns nicht vergessen, daß Frankreich nur in
dieser Maasregcl diejenige Sicherheit fand die wir
suchen. Wann von Politik die Rede ist, so müssen
wir die Gerechtigkeit nicht zu sehr einschränken wollen,
und wir sind noch in der Revolution, wir stehen noch
auf der heißen Zische eines verborgnen Vulkans. Und
was wird dann die Gerechtigkeit sein, wann in ganz
Helvetien durch unsre Schläfrigkeit, Bürgerkrieg auch
bricht und die Patrioten nicht durch unsre Maasreglen
in ihrem Muth gestärkt worden sind Die Sicherang
der Güter des Beamten ist nothwendig, ich kenne kein
ander Mittel, diese zu bewirken, als den Vorschlag
der Commission und auch keiner wurde nur noch vor-
geschlagen. Die Rachgier gegen Beamte und gegen
Patrioten kann durch nichts zwckmässigcr, nicht gestraft
aber hintertrieben werden, als durch dieses Gesez,
weil sie zweklos wird: noch ein Vortheil; jezt ist je-
dcrmann gleichgültig was vorgehe, durch diesen Vor-
schlag wird jedermann wachsam, und die Gemeinden
werden keine gefährlichen Einwohner dulden, und
Nachtwächter halten: durch unser Gesez wird nach
und nach Achtung für die Beamten entstehen, und weit
entfernt, daß dieß ein revolutionaires Gesez sey, hak-
ten wir dasselbe schon zu Gunsten der Mitglieder der
Consistorien im ehevcrigen Kanton Bern! Wann wir
glauben, der Arme werde nicht abgeschrckt durch die-
ses Gesez so können wit: für diese zur nöthigen Ent-
schädigung einige Tagwerke bestimmen: man findet
die Patrioten und Beamten werden sich aus Furcht
vor Entehrung nicht entschädigen lassen wollen Warum
nicht? Durch blosse Strafgeseze wird der Beschädigte
nicht entschädigt nnd diese sind schon da, und wir
wollen neben ihnen noch Entschädigung. Ueberhaupt
aber laßt uns bedenken, daß wir immer nur schlafen,
während unsre Feinde thätig und wirksam sind! also
hüten wir uns dieses Gutachten ganz zu verwerfen,
sondern laßt uns dasselbe verbessern, damit wir nicht

° zu späte von der Nothwendigkeit eines solchen Gesetzes
überzeugt werden.

Jacquier fühlt zwar die Grüudlichkcit vonSe-
cretans Bemerkungen; allein dessen ungeachtet findet
er durchaus ungerecht und barbarisch den ruhig - un-
schuldigen Bürger für Verbrechen eines anderen zu
strafen und verantwortlich zu machen, er stimmt Car-
rard bei. Ammanu glaubt, ein solches Gesez wie
die Commission vorschlägt, würde in der ganzen Re-
publik eine üble Wirkung verursachen, und es sey hin-
länglich, die Güter sowohl als die Perftmen der Be-
amten unter den besondern Schuz der Gesetze zu er-
klären. Marcacci findet auch den Vorschlag unge-
recht und despotisch: und gerade weil hier und da in
der alten Ordnung der Dinge ein solches Ges.z herrschte,

und als drückend und ungerecht le'annt war, sollen
wir dasselbe nicht erneuern, sonst würden die Feinde
der neuen Verfassung dasselbe sogleich benutzen, um die
Ungerechtigkeit dieser Maasreglen fühlbar zu machen,
und davon den Anlaas nehmen, die ganze neue Ver-
fassung als allgemein drückend und ungerecht auf-
zustellen; um diesem Uebel zuvorzukommen müssen ww
sorgfältig wachen, keine andern als gerechte und billige
Gesetze zu machen, und daher stimmt er zur Zurük-
Weisung au die Commission. Michel stimmt bei, weil
die Erfahrung zeigt, daß durch ein solches Gesez ganze
Gemeinden durch böswillige Nachbarn beschädigt wer-
den können. Koch glaubt, das Beispiel Frankreichs
soll uns belehren, baß die vorgeschlagne Maasrcge!
die einzig zwekmassige ist um die gehörige Ruhe zu be-

iwirken. Die grosse Masse des Volks ist gleichgültig
und unthätig und handelt nur wann sie durch ihr be-
sondercs Jntresse zum Handle» bewegt wird, daher
werden wir durch dieses vorgeschlagm Gesez ares ein-
mahl für die gute Ordnung und Ruhe diese grosse
Klasse der Bürger in Thätigkeit setzen, und den Pz-
trioten ihren Much erheben. Man sagt, dieses Gesez
sey ungerecht, aber sind wir dann der ganzen Republik
keine Gerechtigkeit schuldig, und ist es ungerecht, wann
der so von einem bösen Anschlag etwas weiß, oder
denselben ausführen hört, und die Sache nicht anzeigt
oder hintertreibt, den Schaden entschädigen muß? und
wieselten ist der Fall, daß eine Gemeinde ober einzel-
ne Mitglieder derselben nicht etwas von solchen An-
schlagen kennen, und wann sie besonderes Jntresse
darwieder haben, dieselben nicht zu hintertreiben im
Stand wären; häufige Beispiele beweisen uns dieses,
und da die Gemeinden den Thäter fassen und diesen

zur Straf und Entschädigung ziehen können, so fallt
auch der blosse Schein von Ungerechtigkeit weg, denn
im Fall der entbekte Thäter nicht zu entschädigen im
Stand ist, könnte die Entschädigung dem Staat auf-
getragen werden. Da die Entschädigung nothwendig
ist, so muß entweder die Gemeinde oder der Staat
entschädigen, und ist es nun gerechter, billiger, daß
alle Bürger des Staats entschädigen, oder daß die
Gemeinde, welche durch Wachsamkeit im Fall gewe-
sen ware, den Schaden zu verhüten, entschädige? In
eiesen Rüksichten stimmt er zum Gutachten und be-
schwört die Versammlung einen so heilsamen Vorschlag
der die Ruhe der Republik hauptsächlich bewirken kann,
nicht zu verwerfen. Der § wird mit dem von Koch
vorgeschlagnen Beisaz angenommen.

Das Direktorium fragt in einer Botschaft an, ob
ein Bürger von Monthey in -Wallis, der von der al-
ten Negierung in das Haus seines Vaters verbannt
ward, und entfloh, nun aber seit der Revolution wieder
zurükkehrte, als Aktivbürger angesehen wurde, und für
die Konstitution wieder die Oberwalliser marschirt ist,
nicht begnadigt werden dürfe, oder ob er noch der in!
aufgelegten Straft unterworfen sein soll?



Nüce bezeugt, daß dieser Mann sein Verwandter
sey; allein daß er doch wieder ihn stimmen müsse, weil
er wegen schändlichen Verbrechen verurcheilt wurde,
und wir kein Urtheil eines patriotischen Kriegszugs we-
gen aufheben sollen. H u ber will den Gegenstand, als
begehrte Begnadigung betrachtet, an eine Commission
weisen- Dieser Antrag wird angenommen und in die
Commission geordnet, Koch, Lacoste und Michel.

Das Direktorium begehrt schleunige Eintheilung
in Distrikte der Kantone Bellinzona und Lugano, um
die darin» herrschende Desorganisation zu beendigen.
H über fodert Verweisung an die hierüber geordneten
Eintheilungskommissionen. Carrard stimmt bei, und
wundert sich über die Nachlässigkeit der beiden Com-
Missionen. Escher erklärt,' daß diese Commissionen
nur darum aufgeschoben hatten, weil diese beide Kan-
tone schon provisorisch eingetheilt sind, und dieselben
in Erwartung der neuen endlichen Eintheilung nicht
eine zweite blos augenbllkliche vornehmen wollten, da
nun aber die neue Eintheilung verworfen würde, werden
diese Commissionen ihre Arbeit unternehmen. Hubers
Antrag wird angenommen.

Das Direktorium begehrt z» Ausbesserung der
Zeughäuser, besonders aber zur Wiederherstellung der
kleinen Waffen, Zoooo Franken. Koch miterstüzt die-
se Bittschrift, welche mit Dringlichkeitserklärung ange-
nommen wird.

Senat, 5- December.
Präsident: Kubli.

Müret berichtet im Namen einer Commission
über den Beschluß der von dem Gehalt der Mum'zi-
palbeamtcn handelt. Sie räth zur Verwerfung, Haupt-
sachlich wegen des Artikels, der bestimmt, die Gehalte
der Munizipalen sollen nicht anders, als auf den
Vorschlag der Munizipalität selbst, abgeändert werden
können. küthi v. Sol. ist gleicher Meinung; er ta-
delt auch daß der Beschluß von einer Kasse der Mu-
nizipalität redet, ohne zu erklären, woraus dieselbe
bestehe und gebildet werde. Meyer v. Arb. glaubt
nicht daß die Munizipalitäten aus dem Gemeindgut
bezahlt werden sollen, um sie aber aus den Munizipa-
litätskassen bezahlen zu lassen, müßte man erst wissen,
was diese sind. Forme rod findet, ehe man sich mit
den Munizipalitäten beschäftigen sollte, hätte entschie-
den werden sollen, was Gemeindgut ist. Fuchs
glaubt, allerdings sollten alle Munizipalausgaben aus
dem Gemeindgut bestritten und nur dann Steuren
erhoben werden, wann jenes nicht hinreicht. Lang
glaubt nicht daß die Generalversammlungen der Ge-
meindbärger diese Gehalte bestimmen sollten, weil
daraus die gröste Ungleichheit entstehen würde. —
Der Beschluß wird verworfen.

Die zu Untersuchung des Beschlusses über die
Entschädigung der Gemeindsverwalttt niedergesezte

Commission, räth denselben so lange zu vertagen, bis
ein Beschluß über den Gehalt der Munizipale wird
angenommen seyn. — Die Commission wird eingela-
den, dem Reglement gemäß einen schriftlichen Bericht
vorzulegen.

Buxtorf erhält für sechs Wochen Urlaubsser-
längerung.

Senat, 6. December.
Präsident: Kubli.

Der Beschluß über die Wahlart der Mnnizipalbe-
amten, wird verlesen und an die bereits mit andern
Beschlüssen über die Organisation der Munizipalitäten
beauftragte Commission gewiesen.

Mcyerv. Ar an w-ll, diese Commission soll nicht
eher Bericht erstatten, bis alle übrigen Abtheilungen
von den Munizipalitäten werden eingekommen seyn.
Schwaller und Fornerod sind gleicher Meinung.
Cr a n er will es der Commission überlassen. Fuchs,
Dolder, Zäslin und Bay verlangen hingegen Ta-
gesordnung über Meyers Antrag, welche angenonl-
inen wird.

Der Beschluß über die Verrichtungen der Muni-
zipalitäten wird verlesen. — Auf Crauers Antrag
werden nun die verschiedenen vorhandenen Commissio-
„en zu Untersuchung von Beschlüssen über die Muni-
zipalitäten und Gemeindsverwaltungen aufgelöst, und
diese gesammten Beschlüsse einer einzigen und neuen
Commission übergeben. Der Präsident ernennt in die-
selbe: Lüthi p. Sol., Dolder, Müret, Crauer
und Meyer v. Arbon.

Eben dieser Commission wird.ein Beschluß über
Erwählung der neuen Munizipalitäten binnen 14 Ta-
gen nach Bekanntmachung des Gesetzes, und. ein an-
oerer über die Erwählnng der Gemeindskammern bin-
nen 3 Wochen nach Bekanntmachung des Gesetzes,
zugewiesen.

Ein neuer Beschluß über tue Ausgewanderten,
wird abermals wegen Redaktionsfthlcrn zurükgesandt.

Ein Beschluß, betreffend die Legitimation des B.
Erismann, wird verlesen.

Nachdem Augustini und Barras für die Ver-
werfung, Meyer v. Arb., Zäslin, Lüthi v.
Langn, und Laflechere für die Annahme, Bay,
Ruepp und Müret für eine Commission gesprochen
haben, wird die Commission beschlossen; sie ftll in s
Tagen berichten und besteht aus den B. Bacras,
Zäslin und Schärer.

Zwei Beschlüsse, welche den 6midien Titel der
Organisation des obersten Gerichtshofs enthalte«,
werden wegen Redaktionsfehlern zurükgesandt.

Ein Beschluß über Vereinbarkeit der Reprasentan-
tenstellen mit anderen und über Gehaltszahlungen der
abwesenden Repräsentanten wird au eine aus den B.
Stokmann, Ziegler, Vertheilet, Brünne?



und Schneider bestehende Commission gewiesen, die
am Montag berichten soll.

Eine Legitimationsbewilligung wird zum erstenmal
verlesen.

Man verliest nachstehendes Schreiben der Ver-
waltungskammcr des Kantons Linth, vom 2. Dec.

Bürger Senatoren! Durch das Gesez vom
2 Winterm. haben die Gesezgebe- Helveticas, das so-

genannte Vogclmahl oder Tagmolchen, abgeschaft.
Als Bürger freuen wir uns eines Gesetzes, das

Gerechtigkeit von Euch foderte; als öffentliche Beam-
tete aber sehen wir uns wegen einem bei der Diftussl-
on desselben erfolgten Vorfalle gezwungen, über die
von uns veranstaltete Einsammlung dieser Abgabe,
einige Bemerkungen zu machen.

Vürgcr Distriktsstatthalter Hildi von Werden-
berg, ein eben so thätiger als redlicher Patriot,
schreibt uns unterm 2z July:

„Die Alp Obcrkamor stattet jährlich zwei Zolle
Schmalz, und einige Käse auf Iakobi ab."

Wir antworteten ihm mit unserm Schreiben
vom 28 July:

„Wegen der Alp Oberkamor müssen wir ihnen
bemerken, daß Falls der bemerkte Schmalz und Kase
als Bodenzins können betrachtet werden, so müssen
solche wie bisanhin bezogen werden."

Auf dieses antwortete er uns unter dem 7 Aug.:
„Ihnen auf den Brief vom 2Zsten zu antworten,
sagte mir der Bürger Agent Kodier in der Künti,
daß die Abgaben auf der Alp Obcrkamor als Boden-
zinse anzusehen seyen."

Nun wandten wir uns noch an den Bürger Fi-
nanzminister F ins ler, der uns denn unter dem 16
August schrieb:

„Da nach Ihrem eigenen Befinden, und nach den
eingezogenen Berichten der Distriktsbeamteteu, die Tag-
molchen oder Vogelmahl als ein Rodenzins anzusehen
ist, so mag derselbe ohne Bedenken bezogen werden,
bis die gesezgcbenden Räthe auch über diese Gefalle
werden einen Ausspruch gethan haben."

Nun, Bürger Senatoren, wie hätten wir, ohne
uns selbsten verantwortlich zu machen, änderst han-
deln können. An Euch ist es, Gesetze zu geben, an

uns, denselben zu gehorchen, und wir hoffen, diese

Pflicht immer getreulich erfüllt zu haben.
Wie sehr mußte es uns nun auffallen, wenn

B. Senator Fuchs, laut der igtcn Numer des so

allgemein gelesenen Republikaners, sich äußert: „Daß
die Verwaltungskammer wenig mit dem Geiste der
Constitution bekannt wäre."

Wir wollen weder den Grund noch den Endzwek
solcher lieble Fr Urtheile untersuchen; aber Ihr,
Bürger Senatoren, bedenket auch nur einen Augenblik,
wie sehr unuiitcrsncht angenommene oder unbegrun-
dete Beschuldigungen eines Gesezgebers, gegen eine

Autorität, sonderheitlich in der gegenwärtigen Krisis

der guten Sache den grossen Schaden verursachen,
Gutgesinnte in Widerwärtige umwandeln, und in ein
grösseres Chaos führen müßten, als dasjenige war,
von dem wir uns loszuarbeiten suchen.

Mögen alle in Hclvetien zur Erzweekung des all-
gemeinen Wohls angestellten Bürger, Hand in Hand
auf den grossen schönen Zwek der Natioualglükseligkeit
hin arbeiten; genehmigen Sie wenigstens unsere heilt-
ge Versicherung, daß wir allen unsern Kräften aufbie-
ten werden, auch unserseits etwas zu diesem erhade-
ncn Endzwek beizutragen.

Eine kleine Genugthuung könnet Ihr uns, Bürger
Senatoren, nicht versagen; es ist eine Bitte, die wir
von Eurer Gerechtigkeit fodern, nemlich daß in ein
künftiges Stük des Republikaners eingerükt werde,
daß wir erst nach erhaltener Weisimg den Einzug des
Tagmolchens verordnet haben.

Republikanischer Gruß und Hochachtung.

Schindler, Präsident.

Heer, erster Secretär.
Fuchs: Da die Bittsteller von Werdenberg Ab-

schassung des Vogelmahls und Tagmolkcn, als einer
alten gehässigen Personalfeodallast begehrten, welche
die Verwaltnngskammer nach Art der ehmaligen gnä-
digen Herren einziehen wollte, unterstüzte ich auf die
Rechte des Volks gegründet diese Bittschrift. Auffal-
lend kömmt es mir nun vor, daß sich die Nerwaltungs-
kaminer über die gehaltene Discussion beleidiget findet,
denn mir war es wahrlich bis auf diesen Augenblik
eben so unbekannt, daß sie so plözlich von dem Geist
der Constitution begeistert worden war, als daß sie
eine Weisung diese Lasten einzuziehen bekommen hatte;
indessen glaube ich, daß wenn die Verwaltungskam-
mer eine eben so getreue als wahre Schilderung des
Ursprungs des Vogelmahls gemacht hätte, wie die
Bittsteller von Werdenbcrg den gesezgebenden Räthen,
so ware lezteres gewiß unterblieben. — Wünscht die
Verwaltungskammer, daß ihr Patriotismus auch in
dieser Handlung hervorschimmere, so. müßten sich zuerst
die Werdenberger erklären, daß sie ihr zu nahe gctrc-
ten wären. — Was den Ausfall, den die Verwak-
tungskainmer auf mich persönlich sich erlaubte, betrift,
so sehe ich ihn als einen Eingriff m die Freiheit eines
Repräsentanten an, welcher niemals in Vertheidigung
der Rechte des Volks einer Vmwaltungskammer Recht-
fertigung zu geben schuldig ist; ich glaube also, daß
die Zuschrift der Berwaltungskammer in allen Rüksich-
ten der Attention des Senats nicht würdig seye.

Müret bemerkt, dieß sey die erste Anschuldigung
solcher Art gegen ein Mitglied des Senats. Wenn
diese fur ihre Meinungen nicht unverantwortlich wä-
reu, so waren die leztern auch nicht mehr ftei; man
würde ohne Aufhören, besonders wo es um Refor-
men, bei denen Kränkung von Privatintcressen unver-
weidlich ist, mit solchen Reklamationen beschäftigt



seyn. Er trögt Tagesordnung an, welche angenom-
inen wi d.

Man verliest nachfolgendes Schreiben:

Das Kun vttsgencht der' Kantons Sentis an
den Bürster Präsident und Mitglieder des
Senats der ei-ten und unthetlbaren helve-
tischen Republik.

Würdige Bürger Senatoren!
Wenn wir seitdem uns das Zutrauen des Volks

an unsere Stellen rief, Recht und Gerechtigkeit nach
der uns obliegenden Pflicht unpartyensch ausübten,
so konnten wir billich auf allgemeine Achtung und
Zufriedenheit zahlen und es war die angenehmste
Belohnung für unsere bisdahin gewiß mühvollen Ge-
schâfte, oiese allgemeine Zufriedenheit der guten Bür-
gcr und ihre Achtung ?ür Uns zu bemerken, wenn
wir auch wußten, daß einige Schwindelköpfe unzu-
frieden mit uns waren, so achteten wir dies keines-
wegs sondern sezten unsere Arbeiten ruhig und Pflicht,
massig mit drr verdienten Verachtung und Gleichgül-
tigkeit gegen solche Leute fort, aber als wir in Nu-
mero t?. des 2ten Bands des schweizerischen Rcpub-
likaners vom 22ten November lasen, oaß der B. Sr-
nator Bundt in der Sisung des Senats vom Zten
November öffentlich gesagt habe, in seinem Kanton
habe das Kantonsgcricht einen Menschen, der
die Gesezg-ber öffentlich durch Scheltworts beschimpfte
und verlaumdtte, um eine Duplone gestraft, und
dagegen einen andern der ein Freund der Freiheit ist,
und gegen die alte Regierung sich etwas starke Aus-
drüke erlaubte, um ic> Duplonen; ein solches Versah-
ren. bringt nichts Gutes hervor, es erregt Mißtrauen
unter den besten Patrioten, und belebt die Hofnungen
der Feinde der Freiheit: — So konnten wir dies ohn-
möglich mit Gleichgültigkeit und Stillschweigen über-
gehen; wir kennen diese Falle, die so vor uns gekom-
men und beurtheilt worden seyn sollten gar nicht,
und sind daher genöthiget, Sie würdige Bürger Prä-
sident und Senatoren höflichst zu ersuchen den Bär-
ger Senator Bundt aufzufordern, seine, unsere Ehre
und Rechlschaffenhcit beleidigenden Reden eben so öf-
fentlich zurülzunehmkn, als er selbe ausgesprochen
hat, oder aber diese speziellen Fälle, die wir nochmal
als uns unbekannt deklarircn, bestimmt anzugeben, damit
wir uns nöthigen Falls an Behörde legitimieren kbn-
neu.

Würde sich aber der B. Senator Bundt hiezu
nicht verstehen wollen, so würden wir genöthiget wer-
den, denselben öffentlich für diese Vcrlaumdung zu
belangm, und unsere Satissaktion an Behörde zu
suchen.

^
Wir kennen zwei Klassen von Bürgern, gute und

schlechte, wir werden fortfahren wie bishin, so vie!
an uns ist, die erstem zu schüzcn und die lcztern

»

nach Verdienen zu bestrafen. Vorzüglich werden wir
fortfahren, das Ansehen der hohen und niedern Con-
stitnirten Authornätcn zu schüzen, wie wir bis dahin
gethan haben, so daß wir eine Weibsperson die einen
einzigen Gesezgeber beschimpfte, mit einer öffentlichen
Strafe belegten; und wir, die wir dieß gethan ha-
ben, sollten öffentliche Scheltungen und Beschim-
pfungen gegen die ganze Gesezgebung nur jo unbe-
deutend rügen.

Sie werden würdige Bürger Präsident und Se-
natoren, die Bemühung, die unsere Ehre Ihnen zu
machen, uns zwingt, uns gütigst nachsehen, wofür
wir sie höflichst bitten, so wie für die Gütigkeit uns
den Erfolg ihrer Bemühungen anzuzeigen.

Gruß und Hochachtung.

St. Gallen den 4ten Dezember 1793.

Carl Heinrich Gschw 0 r ner,
Stellvertreter.

S te g er, Secretâr.

Auf Erauer s Antrag geht man zur Tagesord-
nung, indem es dem Kantonsgericht frei stehe den B.
Bundt nach konstitutionellen Formen zu belangen.

Muret wird zum Präsident, Meyer v. Arb.
zum deutschen Sekretär, und Duc zum Saalinspek-
tor gewählt.

Senat, 7. December.
Präsident: Müret.

Ein Beschluß über die Einsezung der neuen Muni-
zipalgewalten, wird an die in der gestrigen Sizung
ernannte Commission gewiesen.

Eine Legilimationsbewilligung wird zum erstenmal
verlesen.

Die über die Legitimation des B. Ehrismann nie-
dergesezte Commission stattet ihren Bericht ab, und räth
zur Verwerfung, weil dieselbe dadurch ins richterliche
Amt eingreift, daß sie den B. Ehrismann legitim und
ehlich erklart, während nur die gesezliche Ehe, die nicht
statt fand, das hatte thun können.

Bay stimmt auch zur Verwerfung; die Berner-
geseze gestatteten die Ehe der Eltern des Bittstellcrch
nicht; somit konnte nach ihnen das Kind auch wedek
ehlich noch legitim seyn. Wird der Beschluß angenom-
men, so reclamirt Ehrismann das CVbe seiner Eltern
als Eigenthum; die Besizcr desselben wiedersezen sich

auf die Constitution gestüzt, die die alten Geseze Hand-
habt, bis neue, die keine rükwirkende Kraft haben kön-

neu, vorhanden sind, — und der Richter wäre im Fall
unsern Beschluß zu cassieren.

Der Beschluß wird verworfen.

Am^8. u. y. December waren keine Sitzungen.



Grosser Rath, 27. December.
Präsident: Hecht.

Lüscher begehrt, daß der in einigen Städtchen
«och vorhandne Pfändzoll vom Vieh, als der Gleichheit
znwieder aufgehoben werde. Dieser Antrag wird für
«i Tag auf den Kanzleytisch gelegt.

Die Fortsetzung des gestern behandelten Gutach-
kens über die Verantwortlichkeit der Gemeinden für
Beschädigung der Warnten wird in Berathung ge-
nommer».

§ 5. Custor wünscht einen Zwischenartikel, durch
den bestimmt werde, daß wann die Gemeinden an ei-
ner vorgefallnen Beschädigung unschuldig sind, der
Staat den beschädigten Beamten entschädigen, und
daß wenn der Thäter entdekt wird, derselbe noch neben
der Entschädigung gestraft werden soll. Secretan
bittet, daß man nicht über die gestern schon abgewic-
senen Anträge aufs neue eintreten, sondern beim zu ver-
Handlenden § selbst bleibe. Zimmermann folgt
Secretan und vertheidigt den Z § als ganz zwekmässrg.
Man geht zur Tagesordnung über Custors Antrag
und nimmt den z § einmüthig an.

Die 4 folgenden §§ werden ohne Einwendung so-
gleich angenommen.

§ 8. Custor will, daß vor allem aus entschieden
werde, ob die Beschädigung boshafter Weise geschehen
sey oder nicht. Kühn bemerkt, daß durch den auge-
nommnen 6 § der Antrag Custors überflüssig wird, und
da das ganze Gesez eine augenblikliche revolutionaire,
aber unentbehrlich nothwendige Maaßregel enthält, so

muß die Anwendung derselben so leicht als möglich
gemacht werden. Billeter unterstüzt Custors Antrag,
weil die Munizipalitäten in diesen Umständen selbst Par-
thei sind. Custor beharret ans seinem Antrag. T r à sch
stimmt zum §. Secretan stimmt Kühn bei: der K

wird unverändert angenommen.
Die 4 folgenden §§ werden sogleich einmüthig an-

zenommen.
§ ?3- D eslo es bemerkt, daß derZwek des Ganzen

Sicherheit für die Beamten sei, und daß also auch

Falle
'
Bürger folglich auch die Armen durch ihr eigenes

«Interesse zur Erhaltung dieses Zweks angetrieben wer-

.- "'den müssen, da nun aber dieses nicht erreicht wird,
.Hann die Entschädigung nach Maasgab des Vermögens
der Bürger geschehen soll, wodurch die Armen von
aller Entschädigimg befreyt würden, so begehrter Rük-
Weisung dieses Han die Commission. Legler stimmt
ganz Desià bei, weil durch diesen §, die wohlhaben-
den ruhigen Familien der grösten Gefahr ausgesezt wür-
den, und revolutionaire Maaßreglen nur die guten
Staatsbürger unruhig machen; er hoft aber der Senat
werde uns'den ganzen Beschluß verwerfen. Trösch
stimmt dem §, mit Bitte um eine Redaktionsverbesserung
bei, durch die die abwesenden Gemeindsgenossen nicht
gusgeschlossen werden, an der nöthigen Entschädigung

Theil zu nehmen. — Secretan begrei't die Ausführ-,
barkeit von Desloes Autrag nicht, w.il der, der nichts
hat, auch nichts an die Entschädigung bezahlen kaimr
wäre es um eine Strafe zu thun, so könnte man wohl
sagen, tvcr nicht am Gut bezahlen kann, muß mit sei-
nem Leib bezahlen; allein hier wäre die Anwendung
dieses Grundsatzes grausam, er anerkennt zwar zum
Theil: die Wahrscheinlichkeit, daß in der Klasse von
Eigenthumslosen Bürgern die nichts zu verliehren ha-
ben, am leichtesten sich die Unruhstifter vorfinden, und
daher wann man die Sache zur Vervollständigung des Be-
schlusses nothwendig findet, will er allenfalls zugeben,
daß die armen Bürger durch einige Tagwerke an der
erfoderlichen Entschädigung beschädigter Patrioten und
Beamten Theil nehmen. Billeter stimmt ganz Leglern
bei, weil diese Maaßreglen bis die Commission vor-
schlägt, schon durch lange Uebung unter den ehevori-
gen Treibern des Volks, verhaßt sind. Custor stimmt
Desloes und Trösch bei, weil meist die Thäter sich
entfernt halten, und also der Entschädigung entrinnen
würden. Guter bezeugt, daß wann èt gester» das Wort
erhalten hätte, er sich mit allem möglichen Feuer die-
sem schreklich revolutionairen Gutachten wiedersezt
hätte, einem Gutachten, welches uns eine Frciheitsasse-
kuranzkasse errichten will: aber da dieses.àn schon ge-
schehen ist, so wünscht er, daß diese seltsaW Assekuranz-
kassa so wenig schädlich als möglich werde, und begehrt
also Rükweisung dieses § an die Commission — doch
da auf die gestern angenommnen Grundsatze hin, nie
nichts Gutes gebaut werden kann, so begehrt er Rük-
nähme der gestrige» Beschlüsse über diesen Gegenstand.
Secretan erklärt, daß Beredsamkeit und Feuer kei-
nem Mitglied mehr Recht als einem andern gebe, und
daß das Direktorium, das Beispiel der französischen Re-
publik und unsre gestrigen Beschlüsse mehr Achtung ver-
dienen als man ihnen so eben erwiesen hat, daher fo-
dert er über Suters Antrag die Tagesordnung. Man
geht über Suters Antrag der Rüknahme der gestrigen.
Beschlüsse zur Tagesordnung.

Carrard sühlt die GründlichkeitderBemerkungen
Desloes und Leglers und anerkennt die Schwierigkeit
die ganze Klasse der Eigenthumslosen, in der sich am
leichtesten die Unruhstifter befinden werden, von der
Entschädigung auszunehmen; allein was hat der Tag-
löhncr zu einer solchen Entschädigung hinzugeben?
Seine Arme, seine Arbeit, womit er seine Familie
kärglich ernährt! soll diese dann einige Tage hindurch
darben? Diesem kann er nicht beistimmen, und fodert
also unbedingte Annahme des K.

Desloes erwartete nicht, seinen so natürlichen
Antrag weiter vertheidigen zu müssen; gestern stellte
man uns das ganze Gesez als ein Mittel vor, solchen
Beschädigungen zuvorzukommen und heute hingegen will
man diesen Gesichtspunkt verlassen und die Sache
ganz nur von Seite der Entschädigung selbst betrach-
ken; da er das ganze Gesez als zweklos und m»M

»



recht ansieht, wann die A-men nicht auch darunter
begriffen werden, so beharret er auf der begehrten
Rukweisung an die Commission.

Thsrin will dem franzosischen Gesez ganz gemäß
handeln, weil man uns doch immer Frankreichs Bei-
spiel ais für unsre Lage paffend aufstellen will, und
daher fodert er, daß man bestimme, die 20 reichsten
Gemeindsgenoffen sollen allen ähnlichen Schaden ver-
guten, und dann das Anspruchsrecht auf den übrigen
4cheil der Gcm.'inde haben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Nachträge.
Vom Senate ist am 21 November in geheimer

Sitzung folgender Beschluß angenonimcn worden:
Die gesez wbenden Räche, in Erwägung daß das

Ansuchen der fränkischen Republik wegen Uebcriassung
der in königi. sardinischen Diensten stehenden Schweb
jertruppen > dem Alliauztraktat gemäß ist.

In Erwägung, daß die von dem Direktorium
vorgeschlagenen Grundsatze der über diese Truppen»
Überlassung anzuknüpfenden Unterhandlungen, mit dem
gedachten Allianzcractat übereinstimmen

nachdem sie die Urgenz erklärt, verordnen:

^ 1. Die in kgl. sardinischen Diensten stehenden
Schweizertruppen sollen, nach dem Begehren der
fränkischen Regierung zu der italiänischen Armee der
fränkischen Republik stossen und den Befehlen des
Obergenerals dieser Armee untergeordnet ftyn.

2. Das Direktorium wird eingeladen über die
Bedingnlsse dieser Truppenübcrlassung mit der främ
kischen Regierung, nach Ausweis der in seiner Bot
schaft und in dem Allianztraktat enthaltenen Grund,
sätze, zu unterhandeln.

Am Zo November hat der Senat in geschloßner
Sitzung die Verkommniß mit dem Gesandten Perro-
chel wegen der i8,c>c>o Mann Hülfstruppen (S.
Republ. S. angenommen.

Litterarische Gesellschaft des
Kantons Luzern.

Sechste Sitzung, 21. Januar.
Präsident: Usteri.

Der Präsident zeigt der Gesellschaft an, daß am
Zy. d. M- sich auch in Zürich eine litterarische Ge-
sellschast constituirt; daß durch den B. Regicrungs-
statthafter Pfenninger eine Anzahl Liebhaber der
Wissenschaften und patriotische Bürger dazu aufgefo-
Pert sich in der Zahl von beinahe 40 versammelt und
den V. Fußli M'tgl. d. Erz. Rarhs zum Präsiden-
ten, den B. Prof. Brenn zum Secrecär gewählt

haben; daß sie durch eine Kommission, die VerändeZ-
rungcn in den Statuten der Luzerner Gesellschaft,
welche die Zürcher Localitätcn erfodern, entwerssen
lassen.

Karl Meyer liest einen Aufsaz über die Ver---
besserung des Getraidebaus in Helvetien, welcher
beklatscht wird. Er zeigt die Wichtigkeit desselben,
da auf ihm öornämlich auch die Unabhängigkeit des
Vaterlandes beruht; er fodert die Gesellschaft auf, die
Beförderung dieser Verbesserung, besonders auch durch
Preisfragen, zu einem vorzüglichen Gegenstand ihrer
Bemühungen zu machen; er erwartet vorzüglich
von d.r Theilung der Fideicommisse unter alle Kin-
der und von jener der Gemeingüter, wesentliche Vor-
theile für den Ackerbau, und kündigt über den leztern
Punkt eine weitere Vorlesung an.

Ischokke legt das verbesserte Gutachten über
die Ausschreibung der Preisfragen vor. Da aI6
Preise für die Beantwortung jeder Frage, entweder
lo Louisdors baar, oder ein Geschenk von diesem
Werth, oder endlich die Aufstellung des Brustbilds
des Verfassers im Saal der Versammlung und sein
in Kupferstich zu verbreitendes BUvniß vorgeschlagen
wcroen, so tadelt Ochs diese leztere Alternative als
unschlkiich, besonders wann auch Mitglieder der Gesell-
schaft um Preise concurrieren können. Zschokke
vertheidigt sie, weil es schwer sey, Belohnungen für
Männer zu finden, denen es nicht um Geld, sondern
um den Dan^der Gesellschaft zu thun ist; das Vor-
geschlagne enthält diesen Dank und den Ausdruk: wir
schätzen und lieben dich. Es wäre traurig, wenn
man Verdienste in einem Freistaat nur mit Geld be-
zahlen sollte. H über stimmt Ochs bei; was auf
einem Weg gethan werden kann, soll Man nicht auf
verschiednen thun wollen; die Ehre wird durch die
Gelvbelohnung nicht ausgeschlossen, und wer sich dop-
pelte Ehre erwerben will, kann es durch nüzliche
Verwendung desselben thun; Büsten und Portraite sol-
len wir für seltnere Gelegenheiten aufbewahren. Ochs
sägt hinzu, eine solche Gradation der Belohnungen
enthielte auch etwas demüthigendes für den der Geld
bedürfte; die Gleichheit wäre hier verlezt und um sie

zu erhalten, sollen wir nur eine Art Belohnung fest-
setzen. Secretan möchte daß sich die Gesellschaft
alle Arten von Belohnungswetsen offen erhielte; e»
wundert sich warum der Medaillen im Gutachten
nicht gedacht ist. Kühn liebt auch keinerlei Apslhe«
osen von Lebenden ; er will daß Geld oder Medaillen zu

Preisen bestimmt werden; er schlägt aber vor, daß

nicht für alle Fragen gleiche Preise, sondern nach

Beschaffenheit und Wichtigkeit derselbe» für jede Frage
besondere Preise von der Gesellschaft bestimmt wer-
den. Rädle und C. Meyer stimmen diesem Vors
schlage bei.

Es wird beschlossen, die Gesellschaft wird den

Werth des Preises für ?ede Preisfrage bestimmen;
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